
Die Rechtsgründlagen derVaterautorıität.
ICH HOLLENBAC SJ

Die rational durchdachte und technisch organısıerte moderne Welt gibt
Zeugnis für die Leistungskraft des Mannes. ber uch uUunNnsere geistige Kul-
tur, UNsSeTre Wissenschaft und Forschung angefangenVO der Naturwissen-
schaftbıs ZU. höchsten metaphysischen Spekulation: - ist Ausdruck
spezifisch männlichen Kraft un Haltung, die zugleich eLWAaS VON der gelist1-
SCH Kraft der Vaterschaft autfleuchten 1ä43t. Vergleicht InNnan die große Be-
deutung.dieser bıldungsmächtigen Vaterschaft für das menschliche Zusam-
menleben mıt der natürlichen Vaterschaft des einzelnen Mannes,; insofern

befähigt und berufen Ist ZU Zeugung der Nachkommenschaft, annn drängt
sıch die Frage auf, ob die biologisch gebundene Zeugungskraft ‘des Mannes
allein schon die väterliche Autorität begründet, der die Bildung und Krzie-
hung des werdenden Menschen anveriraut werden ann. Die geistig-mensch-
liche Vaterschaft un die natürlicheVaterschaftsıind unabhängigaAll-

der, da{iß die C111C ohne die andere wirksam SC1LH annn Dem Vater als dem
Erzeuger SCIHELr Kınder, dem jedoch cdhie 1SUr Vaterschaft abgeht tehlt
C1NE wesentliche Grundlage ZUT Kntfaltung SCILINEeEer erzieherischen Autorität
Der Vater Aaus ge1ıstıger Kraft dagegen braucht nıcht unbedingt der natuüur-  ——
lichen: Ordnung Zeugungskraft auszuüben, C1NC Jebendige un
Iruchtbringende erzieherische Autorität darzustellen.

DDIiE MACHTBEREICHE DESVATERS
Die gelslıge Vaterschaft ist die Grundlage für dıe erzieherische Autorität
erFamilie. Unter dieser Vaterschaft ist jede Tätigkeit des erwachsenen

Menschen ob Mann.oder TAauU verstanden, die mittelbar oder unmittel-
bar derEntfaltung der Persönlichkeit un der Ordnung un Bereicherung
der zwischenmenschlichen: Beziehungen dient Sie umfa{ßst also wesentlich
mehr als DUr die erzieherische des einzelnen Vaters. ber eın erwachsener
Mensch besıtzt erzieherische 'Autorität, der nıcht irgendeiner Weise
geistiger Vaterschaft Tähig ist oder weniıgstens rezeptiv durch Bildung SC111C5

Menschseins ıhr teilnimmt.
Was das Krziehungsrecht angeht, knüpft allerdings nıcht N1ULF

SCIC Gesetzgebung, sondern die allgemeine Rechtsauffassung die Voraus-
Ssetzung, da der Vater SCILIHELr unmittelbar AaUus der natürliıchen Vaterschaft
S1C.  h ergebenden Sorgepflicht für die Lebensbedingungen des Kindes Genüge
tut Während die blofße Tatsache der natürlichen Vaterschaft die Sorge-
pflicht :für die Nachkommen mindestens W as den Lebensunter-
halt angeht, gilt dies, WIC besonders ı Falle der unehelichen Vaterschaft _
klar zutlage nıcht ohne weıteres auch türdasErziehungsrecht des Vaters.
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beiden Aufgabenbereiche derVaters aft e1iNe Einheit. Nichtsdestowen1ıge
sınd S1C.klar voneinander trennbar. Ja, S16 xönnen beide ; ihren
grundlegenden Rechten dem Sorgerecht un dem KErziehungsrecht dem
einzelnen Vater enNtzogen werden, wennıhm die Unfähigkeit ı beiden Be-
reichen SC1INET autorıtären Tätigkeit bescheinigt werden mu Die atür-
liche Vaterschaft ıst also zunächst 1LUFr die Bedingung für die familiäre Ord-
nungsmacht des Vaters, insofern auf Grund ec1iNer männlichen Leistungs-
fähigkeit mehr als die Frau un Multter azu geeignet ıst, die Lebensbedin-
SUNSCH der KFamilie sichern und Öördern. Diese Ordnungsmacht ist ihm
aber VOT allem auch deshalb zugeteilt wel  ]| siıch die Mutter mehr als der Va-
ter die Gesamterziehung des werdenden Menschen kümmern mu Das
hängt miıt der Tatsache ZUSAMLUMEN, da{fß dıe Multter als Frau das ind aUS-

tragen un gebären mu ß S16 ıst 6S VOL allem, die das ind Jahre hindurch
eiblich und seelisch pflegen un umhegen mufß, überhaupt erst Aazu
Tähig machen, da{fß sich der erzieherischen Autorität des Vaters €öffnet
und sıch bereitwillig unterordnet.

Was WIL heute bei nu  664chterner Betrachtung der kindlichen Entwicklung
feststellen, WwWEeEIS der Mutter fü die frühkindliche Entwicklung und Krzie-
hung unabdingbaren Vorrang Z U Für diese erste Zeit bis etwa ZUITL

Schulbeginn hat der Vater durchweg WCN18g€ET Verständnis für 16 erzieheri-
schen Notwendigkeiten des Kindes. betätigt 112 dieser eıt väter-
liche Autorität besten dadurch, da{( sich VOoOr Mißgriffen hütet un der
Multter die Krziehung erleichtern hıilft und durch S16 Einfluß auf das Kind
gewINnT. Jedenfalls iıst Einheitlichkeit des Verhaltens beider Elternteile für
1ese Frühzeit VO  — entscheidender Bedeutung. In ihr kommt aber 1U der
Mutter erzieherisch gesehen die Vorhand Z weil S16 die Belange des
Kindes ı dieser Zeit zweiftellos besser versteht als der Vater.

VWie steht aber grundsätzlich mıt der väterlichen Rechtsmacht die-
Zeit? Ist diese Zur ckhaltung während der ersten Lebensjahre des Kin-

des 1Ur Ee1IN Gebot SCLHNET Klugheit? Man sollte zunächst nıcht VETSCSSCH, dafß
die Vaterautorität Doppelcharakter besitzt S16 ist Ordnungsmacht
und erzieherische Autorität. Die Ordnungsmacht des Vaters erstreckt sich
unmittelbar 1Ur auf die Sicherung der Lebensbedingungen fTür die
Familie. Die KErziehungsautorität des Vaters dagegen ist wesentlich abhängig
VO SC1INeETr geıstigen Vaterfähigkeit Diese annn jedoch bei der Multter ebenso,
Ja SOgar noch höherem Grade, vorhanden SCIIL. In bezug auft dıe erziehe-
rische Autorität hat der Vater also keine unbedingte Überlegenheit Die
Ordnungsmacht des Vaters reicht weiıt W16 1€ Sicherung der für die

Familie notwendigen Lebensbedingungen 6S erfordert Die Krziehungs-
macht des Vaters tindet ihre Grenzen dem Grundrecht des Kindes auf
menschenwürdige Krziehung. Außerdem steht ihm das Erziehungsrecht,der
Multter ZULC Seite, das sich WI1e6 CIBENES VOoO Kinde her bestimmt.

454
A



14 é„ä‘
EIC BERECHT Vo  FA

DieErörterungen die Vaterautorität erden an Klar ıt EeEW1iN
wenn WIT die Machtbereiche, aus denensich dieerzieherische Autorität
sammensetzt, un ihre Rechtsgründeklar unterscheiden. Der Vaterthron ı15
115S Wanken geraten;daran ann heute eın vernünftiger Mensch mehr Z W:
feln Recht der Unrecht, das sollen diese Ausführungen Zı klären
suchen. Vorausgeschickt SCIH, da{fß er väterliche 'Thron nicht dadurch 1058
Wanken geraten ıst, daß die absolute Autorität des Vaters i der Familie
angezweifelt und durch rechtliche Entscheidungen Säßigt wurde. Die
Autoritä des Vaters ist auch nicht dadurch i Frage gestellt, dafß die Mutter
als Frau gleichberechtigtneben hm steht Ne  in, die väterliche Autorität
wird fraglich durch die Tatsache, da{fß der Vater und die geistige Vater-
schaft S1C  h selbst als fragwürdig [A0P Der Vater als geistige Macht und

Ja die männlich-kulturelle VWelt, die der werdende Mensch ı der heutigen Fa-
.r

milie und ı der OÖfftfentLlichkeit vorfindet, sind ihrer erzieherischen Aufgabe
nicht mehr gewachsen, weil S16 nıicht mehr die absolute Ordnung Gottes
präsentieren, W16 168 kraft des christlichen Glaubens einmal der FKFall WÄäar.

Heilsgeschichtlich gesehen 1sT die eıst1ıge Vaterschaft ers durch Christus
ihrer erzieherischen Aufgabe recht bewufst geworden. Im Heidentum War
die Erziehung der Kinder vielfach den Sklaven oder auch staatlichen Kin-
richtungen überlassen. Es ist bemerkenswert, da{fß ma  —; auch da 16 geistige
Vo der natürlichen Vaterschaft rennte Gewiß spielten dabei Rücksichten
der Zweckmäßlsigkeit oder Bequemlichkeit e1NeE Rolle, 16 WIT nicht ohne
we1ltieres billigen können. Richtig verstanden War nicht die Tatsache der
türlichen Vaterschaft I8  ur  COI d  16 Durchführung der Erziehung ausschlaggebend
sondern die Kignung des Erziehers ZU Dienst werdenden Menschen.
Diese Kignung konnte uıunter Umständen 61n Sklave i größerem.Ma{iß be-

P, sıtzen als der natürliche Vater.
Eirst ıunier dem Einfluß des Christentums wurde die iNNere Einheit Vo  }

natürlicher un geistiger Vaterschaft für die abendländische Rechtsauffas-
SUNg ZUr Selbstverständlichkeit. Die erzieherische Autorität des Vaters und
der Mutter sıiınd auf enSCEMEINSAM Ziel ausgerichtet, nämlich die Bedin-
SuNgen für das Leben, die KEntwicklung und erzieherische Entfaltung der
Nachkommen sicherzustellen. Das Erziehungsrecht der Kltern ist also nıicht

ihrer tatsächlichen KElternschaft allein, sondern ı dem inn nd ı der
Zielordnung ihrer Kılternschaft begründet. WAäar ist die Tatsache der Elltern-
schaft e1INE notwendige Bedingung, insofern beide Träger VOoO  — Rechten nd

RC Pflichten ı bezug aut ihre Kinder sınd, cie ı uUuNnserer Rechtsauffassung NUur
der Familie zugestanden werden. Der Kechtsgrund un Mafßstab aber, durch
den 16Se elterlichen Rechte un Pflichten bestimmt werden, ist die Eiig-
nung VO  — Vater und Mutter für die Krziehung ihrer Kinder.

Diese Kignung ist Kinzelfall weder mıiıt der Vaterschaft och mıft der
Mutterschaft als solcher gegeben. Allerdings wird S16 uUuNserer Rechts-
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NSserer nıcht formulieordnung un auch Rechtsaüffassung unte

stellt.Mit andern Worten: N  wird bis ZUKErweis des Gegenteils.‚angenom-
INCH,da{fß die Kaftelichen.Eltern die günstigsten Vqräüsse'tzungenZUr Er-
ziehung des Kindes mitbringen. Diese Vorausgésetzte Kignung, nicht die
bloße Tatsache der Elternschaft ist der ausreichende nd ormale Rechts-
grund fürdie erzieherische Autorität der Kitern. Nur bei dieser Sicht ist das
Überwachungsrecht des Staates verständlich. Das ind ist eben nicht Kigen-
tium der Kıltern, sondern ausschliefßlich (sottes Kigentum. Nur annn Herr

anderen Person SC1LH. Die KEltern dagegen sıind Treuhänder für das
ihnen anvertraute Kınd, un! S16 sollenwährend der Zeit der Hilfsbedürftig-
keit des Kindes ı dessen Namen auch dessen Interessen aqals Person, nicht
aber DUr ihre GCISCHCH Interessen veritreten. Sie sınd also iINn doppelter Hin-
sicht Stellvertreter: nämlhich Gottes und des och unselbständigen Kindes.

DER Rur ACH DE  Z STAAT

soll, da Vater un Mutter nicht Richter i CISCHEL Sache SC1IHkönnen,
das Recht bzw. die Pflicht haben, die erzieherische Kıgnung der Kıltern
beurteilen ? Oben wurde sechon darauf hingewiesen, da{fß uUNSeTeEe Rechtsauf-
fassung diese Kignung als widerlegbare'Kechtsvermutung unterstellt. Kırst
WeLnNn offensichtlich schweres Versagen bei der Erziehung der Kinder auf-
trıtt, dart C111 übergeordnete Instanz i die‚Erziehungsrechte der Eltern
eingreifen. Das annn jeweils DNur JENC Ordnungsinstanz SCHN, die die ENISPTE-

ba ' chenden Bereiche innerhalb des Gesamtvollzugs des familiären Lebens
hüten hat

In bezug auf die UOrdnungsmacht des Vaters, die sıch vorwliegend auf die
Sicherstellung der INCINSAMLE Lebensbedingungen aller Familienmitglie-
der erstreckt, hat cdhie staatliche Autorität ı Rahmen der rechtmälsigenBe-
stımmungen' |6ec11e schützende Aufgabe und damıiıt auch C111 Eingriffsrecht.
VWeit schwieriger ist die Frageı bezug ayut die Überwachung €der Krziehungs-
pflicht der Eltern. Offenbar hat der Staateın gewichtiges Interesse en
Familienmitgliedern, sotfern SIC als Bürger zugleich Angehörige derstaatlich
organısıerten Gesellschaft sınd. Die erzieherische Ordnung der Familie ist
bestimmt VO höheren Zweck der menschenwürdigen KEntfaltung des Kin-
des So annn sich der Staat schützend Kingritfe wenden, die sich offen-
sichtlich die Menschenwürde des Kindes VO seıten der Eltern richten
würden. Er mu{iß Da einschreiten,; die sıttliche Krziehung des Kindes
durch das Verhalten der Eltern schwerwiegend gefährdet Wa( Dieses Recht
un:! diese Pfhcht ergıbt sich aus SCLINEN berechtigten Interessen den.sıtt-
lichen Grundlagen des staatlichen Zusammenlebens. Fällt 6S aber auch: ı
die Zuständigkeit des Staates, gesetzlich festzulegen, welchem Klternteil bei
Meinungsverschiedenheiten i Angelegenheiten der Erziehung das Entschei-
dungsrecht („Stichentscheid‘‘) zusteht? der liegt 16Ss naturrechtlich fest,

da{fßs der Staat ı SC1INEIN Gesetz IUr auszusprechen hat Was ohnehin rech-

456



Die E  <dla Vaterau

tens ist? Wesender erzieherischenAutorität läßt ch unbedin ter
Vorrang erder beiden:Ehepartner naturrechtlich nıcht begründen-.
Die innerfamiliäreKErziehungsmacht hat ihren Rechtsgrund un ihren Mafß-
stab ı der vorausgesetzten Fignung beider Elternteile für die Erziehungs-aufgabe. Die Rechtsvermutung, daflßs die Kltern für die Krziehung ihrer Kin-
der‚geeignet siınd, sagt nıichts darüber a ob der Vater i jedem Falle SC-
eigneter SC1 als die Mutter oder umgekehrt. Die KRechtsvermutung, dafß beide

ihrer natürlichen ähe ZU. Kinde die relativ günstıgsten
Bedingungen ZU  = Kıindererziehungbieten können, ıst VOoO  n} der Sache her C111-

sichtig begründet. Für die verschiedenen Altersstufen des Kindes besitzt.
W16 Trüherer Stelle ausgeführt wurde, zunächst SaAaNZ ausgeprägterwelse
die Mutter, später vielleicht der Vater die größere Kignung; Ee1NEeE KRechts-
vermutung, die schlechterdings dem oder anderen Kilternteil die höhere
Kignung zuschriebe, entbehrteder sachlichen Grundlage. Darum hat sich
der Staat einer solchen Bestimmung enthalten; überschritte damit

Machtbefugnisse. ID  1ine solche Art gesetzlicher Festlegung 6IMn

Übergriff ı die innerlich unabhängige famihäre. Kechtsordnung und bliebe
für die Beteiligten unverbindlich. Anderseits annn der Staat nicht umhin,

Weg ZULF Lösung eröffnen, WenNnn die Kıltern keiner Kinigung g_.
langen un dadurch das Recht des Kindes auf menschenwürdige KErziehung

Schaden kommt, insbesondere ı Fall, daflß sıch dıe Eltern mıt oder
hne Scheidungsurteil iIrennen. In diesem Kall obhiegt dem Vormundschafts-
gericht der Schutz des Rechtsanspruches des Kindes auf Krziehung. Dieser
SsSC11Ner Aufgabe entsprechend mu solchen Fällen elterlichen Versagens
die ZU VWohle des Kindes erforderlichen Maßnahmen treffen.
. Leider istder Schutz des Kindes ı uULSerer deutschen Gesetzgebung bis-

her nıcht ausreichend gewährleistet, WEn Tı bei Khescheidung dem
Kiınde zugemuftet wird, zwischen den geschiedenen Ehepartnern als Spielball
ihrer ‚‘,B6(Iht6“ mißbraucht werden. Selbst dem schuldig geschiedenen
eil wird das Rechtzugebilligt, das ind Besuchstagen ‚, LUr sich ha-
ben  co. ohne dafis C111 rechtliche Handhabe dafür besteht, schwerste Krzie-
hungsschäden VO Kinde fernzuhalten, dıe nachweislich entstehen, WEn
Z Handelsobjekt der streitenden Parteien 190081 ihre ‚„Rechte“‘ her-

abgewürdigt wird. Hier fällt das iınd wehrlos der Unvernunft des ordern-
den geschiedenen Teiles un der rechtlichen Begünstigung der Erwachsenen
Z Opfer Um SCINer Hilfsbedürftigkeit:wıllen hätte das iınd eigentlich
C111 Recht auf bevorzugte Rücksichtnahme. Tatsächlich aber ist
zieherischer Hinsicht nıcht einmal mıiıft den Erwachsenen gleichgestellt, un:!
ZWAaLr W8Illg er, JC JULLSCL ist
Der gleiche Mißstand zeigt.sıch ı den Fällen, dem Kinde ohne ZWIN-

gende Gründe ı en ersten Lieebensjahren zugemute wırd, VOoO  > der Mutter
vernachlässigt werden, weil diese auf Grund der Gleichberechtigung mıt
dem Manne beansprucht, beruflichtätig SC111, ewil tehlt diesen
Fällen nıcht DUr Liebe ZU Kinde, sondern der Kgoismus der Erwach-
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enen wırd 0 h mi cht
ınd nlichen Fällennıcht wenigstensdi staatlic Gesetzgebung

Schutz des Kindes ı den Egoismus der Eltern übernimmt,dann leistet
Ba dies der Entwicklungverbrecherischer Charaktere Vorschub, dieJa

nicht Anteil auft frühkindliche Vernachlässigung zurückzuführen
ist Das Recht des Kleinkindes auf mütterliche Betreuung ist Cc1iMN Grundrecht
des Kindes, dessen Wahrung auch VOoO  — öffentlichem Interesse ist, wenn IHan
dadurch die spätere Verwahrlosung un Assozialıität Ke verhindern
ann.

Wenn viele Eltern schwer VErSaSCH, verletzt der Staat Auf-
sichtspflicht, indem den hilflosen Bürger nämlich das ind ihrer
iıllkür und Unvernunft preisgıbt. Der Staat sınd ıJa selbst,; insofern ı
der Gesetzgebung gut WI1®C möglich die Interessen aller auch des Kin-
des! gewährleistet werden sollten. uch die menschenwüürdige Erziehung ;
des Kindes ist Vo  — allgemeinem Interesse un ruft ach dem Schutz des
Rechtsstaates; den alle EIMNECINSAM als ‚NMittel” des Gemeinwohles sowohl
iragen wW1e auch beanspruchen dürfen.
Ist der Staat aber nıcht überfordert, wenn darüber befinden soll,; Wä.  &N

einzelnen menschenwürdigen Erziehung entspricht? Glücklicher-
bedarf 6S dessen ı der Kegel nicht. LUUm das Kingreifen des Vormund«=-

schaftsgerichts rechtfertigen genügt die Feststellung, da{fß die Grenze
überschritten ıst, der die Erziehung aufhört, Sinne des Kindes L1LLLEIL-

schenwürdig SC1I Dabei handelt sich allgemein anerkannte An-
sprüche der Person freiheitlichen Staatswesen, Anpassung
die größere Hilfsbedürftigkeit des Kindes. Der Unabhängigkeit des elter-
liechen KErziehungsrechtes geschieht dadurch eın Abbruch, steht doch das
Krziehungsrecht den Eltern DUr des VWohles des Kındes wıllen Es hört
also auf, ihr persönliches KRecht SCHN, SIC selbst aufhören, ıhren Kın-
ern die grundlegenden Rechte der Person gewähren. Einzig un allein
diese grundlegenden Rechte hat der Staat die Übergriffe der Eltern. -
zugunsten des Kindes schützen, hne sıch ı den Vorgang oder die inhalt-
liche Gestaltung der familiären Krziehung dort einzumiıschen, diese
grundlegenden Rechte nıcht ı Frage gestellt SIN  d.

I J)Aas CH HAUPT DER FAMILIE

Wennüberhaupt außerhalb der staatlichen Ordnungsgewalt och eC111e In-
STanNnz Frage kommt, die C111 Finspruchs- und Mahnrecht ı bezug auf die
Krziehung des Kindes vorbringen kann, annn ist die Kirche. Sie stellt der
geıstigen Vaterschaft der christlichen Kltern den inhaltlichen Weg un das
Zael der Krziehung konkret VOL Augen, un! ZWar Auftrage Gottes, des
obersten Herrn ihrer Kinder. ıer ist also der Platz, WITr die christliche
Offenbarung ate ziehen haben, die Stellung des Vaters als Haupt
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Wenn WILr ausgehen VO  — derUnterscheidungzwischennatürlicher undge  —

stigerVaterschaft, annn ergibt S1C.  h für die christliche Deutung der Vater-
autorıtät C11le entsprechend christliche Ordnung der familiären Autorität

' ül:iéfhau-pt. Es ändert S1IC  h nichts den oben dargelegten.Zusammenhängen
zwischen atuürlicher und geistiger Vaterschaft. uch die Kirchegeht
grundsätzlich VoO  — der AnnahmeauUs, dafs Vater unMuttergEMEINSAM die
gee1gnetsten Erzieher ihrer Kıinder sınd. Aus dieser Annahme begründet S1C
auch das Recht auf die Erziehung der Kinder W1e auch die Pflicht der KIl-
tern, der Erziehung der Kinder willen sSEe1N bei der Durchf
rung der Krziehung Ja, die Kirche verzichtet für sich selbst auch annn autf
Zwangsmaßnahmen rechtlicher oder äußerer Art WEn die Eltern ihre
christliche Erziehungspflicht schwer veriletzen. Jedenfalls kennt die Kıirche
achıhrer heutigen Rechtsauffassung keineZwangsmittel, die ihr Ein-
griff ermöglichen. Sie beschränkt sıch wohlweislich auf den ständigen Appell

das Gewissen derEltern. nd ı1. Fällen, ı denen die VO Staat schüt-
zenden Grundrechte des Kindes Frage stehen, überläßt S16 diesem die
rechtliche und auch erzwingbare Durchführung ] Ma{ißsnahmen, die dem
Schutze des Kindes dienen sollen. Sie anerkennt also das Recht des Staates
einzugreifen, wWwWEeNn dem Kınde olfensichtlichUnrecht geschieht, womıiıt -
INer. zugleich das allgemeine Interesse verletzt wird. In erzieherischen Streit-
Iragen zwischen den Eltern dagegen, be1 denen 1 sehr vielen Fällen diese
äußerste Grenze nıcht erreicht wırd, beansprucht die Kirche nıcht einmal
für sich das Recht, eC1INeC rechtsverbindliche Regelung TZWINSCH., Sollte da
der Staat ı diesenFällen mehr Rechte haben als dıie Kirche?
Erkennt die Kirche aber nıcht eindeutig dem Vater die KEntscheidungs-

macht erzieherischen Fragen Z W annn die Eltern auf anderem
Wege‚ S1C.  h nıcht einıgen $ Die oft zıt1erte Berufung auf die Worte desheili-
SCH Paulus, ı denen den Vater als das Haupt der Familie Christi wil-
len bezeichnet, scheint diese Deutung nahezulegen.Ks darf aber die e1N-

gemachten Ausführungen erinnert werden: der Vater ist ı zweıtacher
VWeise Haupt der Familie. Als natürliche Ordnungsmacht für die Lebens-
bedingungen der famihären Gemeinschaft hat e1in Bestimmungsrecht ZUTC

Aufrechterhaltung des Gemeinwohls der F amilie. Darin kommt iıhm C116

ähnliche Aufgabe Zı W16 S1IC der Staat für Glieder hat Was jedoch
erzieherische Vaterautorität betrifft, handelt sich 611 Werk a A e aıund C1iNne Aufgabe, die ihm mıiıt der Mutter EMEINSAM ıst. Kein grundsätz-

licher Vorrang KEılternteils dartf den andern Vo  e dieser Gemeinsamkeit
ausschließen. Der jeweilige Vorrang innerhalb der elterliichen Autorität -
dieJa C111 moralisches (Sanzes ı beiden Kılterndarstellt bestimmt sich
danach, WIC derC116 der andere KEilternteil gee1gneter oder den Umständen
nach ı der Lage ist, dem Anspruch desKindes auf KErziehung genügen.
Das Erziehungsrecht ist eın Recht ZU. persönlichen. Vorteil der Eltern,
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sondern ein Recht el Sanz bestimmte ‚WeEC  k’Dieseserzieherische
“Recht besitzen beide ı gleicherWelse, weil für beide SCMLEINSAM die erfor-

‚;derliche Eignung vorausgesetzt 4  wird.Präsumiert wiıird VO  — derKirche W1€e
Staate-NDUrL, daßVater un Mutter als natürliche Krzeuger gemeınsam

die günstigsten Voraussetzungen mıtbringen, ihre Kinder erziehen.
Es wıird dabei nıcht vorausgesetz(t, da{fß der Vater ı jedem |Falle WL  D

\ oben schon sagten dazu geeigneter. SC1L, Hs folgt also auch ı1m Sinne der
Kirche daraus NUur, dafßß der Vater der Ördnung 1 Christus wiıillen das

Haupt der Familie SCLIL sollte. Er ist azu berufen, Christi willen Haupt
der Familie SC11, Er ist also 1Ur bedingungsweise, jedenfalls ı Bereich

der Erziehung.
Für die Krziehung der Kinder ist 1Ur annn Haupt,WLn wesent-

HNchen Aufgaben der christlichen KErziehung niıcht versagt. DDas heißt, iıst
UFr annn Haupt ıı91 Krziehungsfragen, WEIHN S] f sich selbst och als christ-

Hehen Vater versteht, der bereit ıst, Kıinder ı ehristlichen Glauben
erziehen oder wenıgstens erziehen lassen. Der Vater hätte also T

nicht das Recht, SsSCLIHNeTr igenschaft qlg Haupt der Familie CSCHden Wil-
len der Multter SC1LH ind auf «61116 Schule schicken, die der christlichen
Erziehung des Kindes schaden würde Kr vernachlässigte dadurch
FPflicht alg christliches Haupt der Familie. uch wWEeNn die Mutter SC1INEeTr Knt-
scheidung zustımmte, bliebe 6e1NEC PTlichtverletzung, der weder Kirche
noch Staat ihn hındern können Der CINZLS€ Mensch, der L: rechtlich daran
hindern kann, 1st die ErziehungsfrASCH gleicher Verantwortung iıhm
/Axu  — 5eite stehende Mutter, mıt der sıch persönlich mul s ist Sar
nıicht gesagt, da{fß alle beabsichtigten Entscheidungen Vollzug der HKr-
ziehung unbedingt entschieden werden müßten. Die erzieherische. Kunst ıL
der Familie besteht nicht DUr auUus klaren Entscheidungen, sondern oft auch
2AUSs verhinderten falschen Entscheidungen durch6e1iNenNn der gemeinsam VOI -
antwortlichen KErziehungsberechtigten. Gerade die schwerwiegenden. Pro-

bleme der Krziehung un VOT allem derchristlichen Krziehung lassen sich
nicht durch gesetzlichen Wederstrich lösen, der dem Vater C111Schwert
der Entscheidungsmacht i die and spielt  ‘9  \ mıiıt dem vereintachend alle
Knoten menschlicher Verwicklungen der Familie autorıtar „„lösen  c. ann.

Der christliche Vater als erzieherisches Haupt der Famıilie ann deshalb
nıicht VOoO  > der staatlichen Gesetzgebung SCINETr Stellung als solcher be-
schützt werden, weil e6s VO  en SCIHNETr persönlichen Christlichkeit un KErzie-
hungsfähigkeit abhängt, ob überhaupt die Aufgabe des Hauptes i Fra-
SCn der Frziehung erfüHen ann. Noch wemger annn das christliche eıt-
bild der idealen Vaterautorität verallgemeinert werden Norm., die

auch für nichtehristliche Erziehungsberechtigte ZUr gesetzlichen Regel
hoben wird.: Außerdem gilt hier die rühereFeststellung: ZIL Besten aller
Beteiligten, VOL allem aber ZU Besten der betroffenen Kinder, mul sıch
er Staat der Kinmischung i diesen Bereich enthalten. Der Vaterthron g-.
rat dadurch nicht 198088 nıcht ı111 Wanken, sondern wird VO  —; Scheinstützen,
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falsc ol t+h iıtsvorstellu Die ech Wieder
der ch A SA S K  aterautorität in der Familiear E C A a a a a“nahmen der Gesetzgebung QrséhWerf,' kann aber auch nicht gesetzlichzwungen werden, sondern ist Aufgabe jedes einzelnen Vaters. Er muß . sich .glaubwürdig als Haupt der 'amilie Christi willen erweisen. Erst dann ist4A0  AI  *  Ze  h  on falschen Absolutheitsvorstellu  A  en  t. Die echte Wiederher  ng der ch  aterautorität in der  Eam1h6  darf nicht durch Maß-  nahmen der Gesetzgebung ‘tf‚r_s'chw‘Vert";"'känn aber auch nicht‘ é_éäétzl"i.@hf er-  zwungen werden, sondern ist Aufgabe jedés/„éinielheh Vaters. Er muß sich _  glaubwürdig als Haupt der F  —  Vaft1i«l-ié um Christi w1llen erweisen. }Erst dap_i; 1st D  n tatsächlich VH{11}1th :  X  ©  a  . ZE_ITBEBIC-HT ‘  /  E  ‚ Wasser in (‘lé"r.Sa"hara — Dié' ‚Übérlegenhéif' der kommunistischen éro-"  A  paganda — Die Französin — Freizeitgest  \‚\  al„tupg —/US:\ üéd UdSSR als  Industriegroßmäéte  +#  Wasser in der S’aharay  ‚Es gibt in der Sahara’ einen unterirdischen Wasserspeicher ganz eigener Art. Es  handelt sich dabei um eine der unteren. Kreideformation angehörende Stufe loser  Sande und durchlässigen Sandsteins, die. von einem Meer der jüngeren Kreidezeit  mit Mergel und Ton wasserdicht abgeschlossen. wurde. Diese Schicht liegt in einer  unterschiedlichen Tiefe bis zu 600 m und hat selbst eine Tiefe von 100 bis 2000 m.  Sie dehnt sich vom Südhang des Sahara-Atlas etwa 1000 km nach Süden aus und  reicht vom Oued. Saoura im Westen bis nach Südtunesien, eine Fläche von rund  600000 qkm. Diese Schicht kann etwa 12000 Milliarden Kubikmeter Wasser auf-  nehmen. Sechzig Jahre lang könnte diese Schicht den gesamten Regen aufnehmen,  der über der Sahara niedergeht, jährlich etwa 2000 Milliarden Kubikmeter. Zu-  strom erhält dieses unterirdische Wasserreservoir im Nordosten, vom Sahara-ı  Atlas, wo die Sandsteine dieser Schicht einem riesigen Trichter gleich in 1000 m  Höhe die Winterregen schräg nach unten in die Schicht leiten. Allerdings braucht  das Wasser einige hundert Jahre, bis es ganz hinuntergelangt. Bohrt man die was-  serundurchlässige Mergelschicht an, die über diese Schicht gelagert ist, so schießt  ein siedend heißer Wasserstrahl empor. Diese geologische Struktur bietet die Mög-  lichkeit zu artesischen Brunnen, von denen manche bis zu 20000 Liter Wasser in  der Minute liefern. Die Geologen schätzen, daß die Schicht ohne Gefährdung des  Grundwasserspiegels.in der Sekunde 30000 Liter abgeben kann. Das bedeutete für  die Sahara eine Verdoppelung der Dattelerzeugung. Verglichen allerdings mit‘  einem großen Strom ist das nicht viel. So führt der Rhein bei Emmerich in der  Sekunde 2,3 Millionen Liter Wasser mit sich. — Diesen interessanten Bericht findet  s  man in e  X  /  Ustein. -  -  ig.em VE?bEII‘ erschienenen Buch von Georg Gerster, Saha1;ay‚\ Berlin, U  Die U bérleger;heit der kommünistiscl;érz Prbpaäapda  ir dücfen u08 nicht darüber täuschen: wenn wir die Welt als Gahzesv tiéhmé'fi,"  'sind die freien Völker gegenüber den kommunistischen Werbezentralen von vorn- .  herein im Nachteil. Während der Sowjetblock ein Riesenheer von Agenten in allen.  Ländern unterhält.und die demokratischen Freiheiten bis zum letzten ausnützt, .  um de1‘1‘ ‚?olitischen Gégper moralisch zu schädigen und womöglich zu vernichten,  461'  ®7tatsä'chliphngth
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In der Sahara' einen ünterirdischen Wasserspeicher Sanz eigener Art Es
handelt sich dabei um 1Ne der unteren. Kreideformation angehörende ule loserSande un: durchlässigen Sandsteins, die. VOoO  — einem Meer der Jüngeren Kreidezeit
mıt Mergel und Ton wasserdicht abgeschlossen wurde. Diese Schicht liegt ıIn einer
unterschiedlichen 1eie bis A 600 un hat selbst 1Ne€e Tiefe VO  - 00 his 2000 I,
Sie sıch Vo Südhang des Sahara-Atlas twa 1000 km ach Süden aus un
reicht vo Qued. Saoura im Westen hıs nach Südtunesien, 1ne Fläche von rund
600 000 qkm. Diese Schicht ann etwa Milliarden Kubikmeter W asser auf-
nehmen. Sechzig Jahre lang könnte diese Schicht den Regen aufnehmen,der über der Sahara nıedergeht, jJährlich eiwa Milliarden Kubiıkmeter AAn
strom erhält dieses unterirdische W asserreservoir 1mM Nordosten, VOoO Sahara-ıAtläs, die Sandsteine dieser Schicht einem riesigen Trichter gleich ın
Höhe die Winterregen schräg nach unten in dıe Schicht leiten. Allerdings brauchtdas Wasser einige undert Jahre, his es hinuntergelangt. Bohrt INan dıie WwWas-
serundurchlässige Mergelschicht an, dıe über diese Schicht gelagert ıst, schießt
eın siedend heißer Wasserstrahl I  C Diese geologische Struktur bietet dıe Mög-ichkeit artesischen Brunnen, von denen manche his ZuUu Lıter Wasser ınder Minute liefern. Die Geologen schätzen, daß die Schicht ohne Gefährdung des
Grundwasserspiegels In der Sekunde Lauter abgeben kann. Das bedeutete fürdie Sahara iıne Verdoppelung der Dattelerzeugung. Verglichen allerdings . mit'einem roßen Strom ıst äas nıicht viel. SO führt der eın bei Emmerich In er
Sekunde 2,3 Millionen Liter Wasser mıiıt S1C. Diesen interessanten Bericht Iindet
mMan In € Ustein.in‘.em VE?bEH erschienenen Buch Vo  > Georg Gerster, Saha1;ay‚\ B(?rlin,
Die Übérlegepheit der kommür:zistiscl\;:ép Propagapda
Wir dürfen uns fiichf darüber täuschen : wenn WIT die jWelt als Ganzes Iiéhmén,“sınd dıe freien Völker gegenüber den kommunistischen erbezentralen VON VOTT1-
herein 1im Nachteil Während der Sowjetblock eiIn Riesenheer von Agenten ın allen
Ländern unterhält. und die demokratischen Freiheiten b1ıs ZU etzten ausnützt,de1f .POlitischen Gégper moralisch schädigen un womöglich Z vernichten,
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